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RS OGH 1992/9/1 4Ob1047/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1992

Norm

UrhG §75

Rechtssatz

Aus dem Wortlaut des § 75 Abs 1 und 2 UrhG ergibt sich zweifelsfrei, daß die hier genannten Ausnahmen vom

Leistungsschutzrecht des Lichtbildherstellers auf die entgeltliche Verö4entlichung eines Lichtbilds in einer

Tageszeitung keine Anwendung finden.
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